
VERMERKE

Rechtsgrundlagen
Dem Bebauungsplan der Gemeinde Wölfersheim liegen folgende Gesetze und Verordnungen in
der zur Zeit der Auslegung gültigen Fassung zugrunde:

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)
- Hessisches Wassergesetz (HWG)
- Planzeichenverordnung (PlanZV)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB:
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde durch die Gemeindevertretung vom
................... gem. § 2 (1) BauGB beschlossen und im Mitteilungsblatt der Gemeinde
Wölfersheim vom .................... ortsüblich bekannt gemacht.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden sowie der sonstigen Träger
öffentlicher Belange:
Die Beteiligung der BürgerInnen gemäß § 3(1) BauGB und der Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4(1) BauGB wurde in der Zeit vom .................... bis .................... durchgeführt.

Öffentliche Auslegung mit Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden sowie der sonstigen
Träger öffentlicher Belange:
Der Bebauungsplan hat mit der Begründung gemäß § 3(2) BauGB nach ortsüblicher
Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Wölfersheim vom ..................... in der Zeit
vom ....................  bis .................... öffentlich ausgelegen. Behörden und Stellen, die Träger
öffentlicher Belange sind, wurden an dem Verfahren beteiligt und wurden von der Auslegung
benachrichtigt.

Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB in Verbindung mit § 91 HBO:
Der Planentwurf wurde durch die Gemeindevertretung am ................ als Satzung beschlossen.

Wölfersheim, den ...............                                              Der Bürgermeister

Ausfertigungsvermerke:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplans mit den hierzu ergangenen
Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Wölfersheim, den ...............                                              Der Bürgermeister

Inkrafttreten gem. § 10 (3) BauGB:

Der Satzungsbeschluss wurde am ................ ortsüblich bekannt gemacht. Damit hat der
Bebauungsplan Rechtskraft erlangt.

Wölfersheim, den ...............                                              Der Bürgermeister
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1. Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

Planzeichen

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO

Allgemeine Wohngebiete (WA)
(§ 4 BauNVO)

WA 1/
 6 WE

III

0,4 1,2

GD ED

TH= 9 m
FH= 15 m

,o

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

o Offene Bauweise

ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

GD Geneigte Dachflächen zulässig

Baugrenze

W

Grünflächen5.
(§ 5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6  BauGB)

Private Grünflächen

Zweckbestimmung:
Geh- und Radweg

Zweckbestimmung:
Wirtschaftsweg

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen
und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)

Anlagenbestimmung:
Immissionsschutzwall

Öffentliche Grünflächen
Spielplatz

Zweck-
bestimmung:
Spielplatz

Anpflanzen: Bäume
ungefähre Lage,
 genaue Lage Ausführungsplanung

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.25 BauGB)

Füllschema der Nutzungsschablone

                                            Zahl der Vollgeschosse

Grundflächenzahl Geschossflächenzahl

Dachform Bauweise

maximale Traufhöhe (in Metern)
maximale Firsthöhe (in Metern)

Art der baulichen Nutzung/
Wohneinheit

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen
(§ 9 Abs.1 Nr.25a  BauGB)

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

65
Flurstück/
Flurstücksnummer

Gebäude

Gemarkungsgrenze

3 Maßlinie/
Maßzahl (in Metern)

8. Nachrichtliche Übernahme

Geltungsbereich Bebauungsplan
"Füllgesgärten II. BA"

4. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Telekom- Leitung
ungefähre Lage, nicht
rechtsverbindlich

T

Fernwasserleitung
ungefähre Lage, nicht
rechtsverbindlich

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Mit Geh-, Fahr- und
Leitungsrechten zu
belastende Fläche
(§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)

Erdgasleitung
ungefähre Lage, nicht
rechtsverbindlich

W

G

Elektrizität
Trafostation

Äußerer Rand der
befestigten Fahrbahn
(Vermessen, 2020)

Bauverbotszone
Kreisstraße (K) 172,
20 m
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